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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 16812/J 

des Abgeordneten Peter Wurm betreffend Lyoness International AG und Lyoness Europe 

AG: Konkurs über beide Gesellschaften eröffnet – Landesgesellschaften bleiben aktiv 

wie folgt: 

Fragen 1 und 5: 

• Wie reagiert das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz (BMSGPK) bzw. der Verein für Konsumenteninformation (VKI) 

auf die Insolvenz der Lyoness International AG und Lyoness Europe AG? 

• Gibt es aktuell aus den seit 2014 in Österreich geführten Verfahren gegen Lyoness 

bzw. eine der damit im Zusammenhang stehenden Kooperationsfirmen noch 

Forderungen, die nicht erfüllt bzw. einbringlich sind? 

Einige Teilnehmer:innen aus der Sammelaktion des VKI gegen Lyoness haben noch offene 

Forderungen gegen die Lyoness Europe AG. Derzeit prüft das Schweizer Konkursamt, ob 

kostendeckende Aktiva der Gesellschaften vorhanden sind. Bejahendenfalls könnte ein 

Konkursverfahren durchgeführt werden und es bestünde die Möglichkeit, dass die 

Forderungen der Konsument:innen im Ausmaß der Konkursquote erfüllt werden können. 

16319/AB 1 von 3

vom 10.01.2024 zu 16812/J (XXVII. GP)

www.parlament.gv.at



 

 

2 von 3 

Der VKI wird dann prüfen, inwiefern die Konsument:innen bei Forderungsanmeldung im 

Konkurs unterstützt werden können. 

Frage 2: 

• Hat diese Insolvenz aus Sicht des BMSGPK bzw. des VKI Einfluss auf die 

Kundenkontrakte und die Geschäftsbeziehungen von Konsumenten gegenüber der 

LYCONET MARKETING AGENCY LIMITED, der Lyconet Austria GmbH, der Purmont 

Luxury Estate GmbH, der Lyonet mSP GmbH bzw. der Lyonet International LMI 

GmbH? 

Vertragspartnerin österreichischer Konsument:innen war ab 2019 die Lyconet 

International AG, die 2021 formwechselnd in die Lyconet Austria GmbH umgewandelt 

wurde. Seit 2021 schien auch die Lyconet Marketing Agency Limited in den AGB auf. 

Vertragspartnerin blieb aber die Lyconet Austria GmbH. Auf die Kundenkontrakte und 

Geschäftsbeziehungen von Konsument:innen mit der Lyconet Austria GmbH, der Purmont 

Luxury Estate GmbH, der Lyonet mSP GmbH und der Lyconet International LMI GmbH haben 

die Insolvenzen der Lyoness International AG und der Lyoness Europe AG aus Sicht des VKI 

derzeit keine direkten Auswirkungen. 

Frage 3: 

•  Gibt es aktuell Rechtsverfahren des VKI im Auftrag des BMSGPK gegen die Firmen 

Lyoness International AG, Lyoness Europe AG L YCONET MARKETING AGENCY 

LIMITED, der Lyconet Austria GmbH, der Purmont Luxury Estate GmbH, der Lyonet 

mSP GmbH bzw. der Lyonet International LMI GmbH vor den österreichischen 

Gerichten? 

Mit dem vom VKI im Auftrag des Sozialministeriums erstrittenen Urteil 2 Ob 182/23p 

erklärte der Oberste Gerichtshof am 21.11.2023 alle 47 angegriffenen Klauseln der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Netzwerk-Marketing-Systems der Lyconet Austria 

GmbH rechtskräftig für unzulässig. 

Darüber sowie über sonstige abgeschlossene Verfahren wird auf der seitens des BMSGPK 

geförderten Website www.verbraucherrecht.at stets zeitnahe und detailliert berichtet. 

Über laufende Verfahren wird vom VKI aus prozessrechtlichen Gründen nur teilweise bzw. 

erst in einem späteren Verfahrensstadium informiert. Diese Überlegungen sind auch für die 

Auskunftserteilung des Ressorts maßgeblich. 
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Frage 4: 

• Sind Sie als zuständiger Konsumentenschutzminister bzw. ist das BMSGPK und/oder 

der VKI in Kenntnis von Rechtsverfahren in anderen EU-Staaten bzw. Drittstaaten 

gegen die Firmen Lyoness International AG, Lyoness Europe AG LYCONET 

MARKETING AGENCY LIMITED, der Lyconet Austria GmbH, der Purmont Luxury 

Estate GmbH, der Lyonet mSP GmbH bzw. der Lyonet International LMI GmbH und 

wenn ja, in welchem inhaltichen Zusammenhang? 

Die Verfahren in anderen Ländern betreffen andere Unternehmen des Lyoness 

Firmengeflechts. In Norwegen hat die Lotteriebehörde einen Beschluss auf Unterlassung 

der Tätigkeit der Lyoness Europe AG und Lyoness Norway AS wegen der Tätigkeit eines 

illegalen, pyramidenähnlichen Umsatzsystems nach dem dort geltenden Lotteriegesetz 

erlassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 

3 von 316319/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2024-01-10T14:01:18+0100
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2024-01-10T14:07:07+0100
	Parlamentsdirektion




